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Stand: 27. Mai 2021 

 

Um die Gesundheit aller Teilnehmer*innen und Trainer*innen zu schützen und den Sportbetrieb 

während der Corona Pandemie zu ermöglichen, bitten wir alle um die Einhaltung der folgenden 

Regelungen.  

Diesen Regelungen liegen die Vorgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Stadt Rostock, 

des DOSB und der Sportfachverbände zugrunde.   

 

• Die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln (Händewaschen, Nies- und Hustenetikette) 

sowie die jeweiligen Regeln zum Tragen von Masken sind einzuhalten.  

• Bei Sportbetrieb in geschlossenen Räumen müssen die Anleitungspersonen eine medizinische 

Gesichtsmaske tragen. 

• Beschränkung der Gruppengröße: 

o Sport im Freien: 25 Personen (einschließlich Anleitungsperson) 

o Sport im Innenbereich: 15 Personen (einschließlich Anleitungsperson) 

o Neptun Schwimmhalle:  

50m Halle: 10 Personen pro Bahn 

25m Halle: 8 Personen pro Bahn 

o Im Fall, dass die maximale Teilnehmerzahl überschritten wird, werden die Trainer*innen die 

Gruppe aufteilen und für die Einhaltung der Obergrenze Sorge tragen. 

• Testpflicht: 

o Sport im Freien: Ohne Test 

o Sport im Innenbereich: 

- Erwachsene mit negativem Coronatest 

- Kinder ohne Test 

- Anleitungspersonen müssen zweimal wöchentlich negativ getestet sein. 

o Neptun Schwimmhalle: 

- Anleitungspersonen und erwachsene Teilnehmer*innen mit negativem Coronatest 

- Kinder ohne Test 

o Vollständig Geimpfte und Genesene sind wie Personen zu behandeln, die über ein negatives 

Testergebnis verfügen. 

o Die Trainer*innen müssen den negativen Corona Test, der nicht älter als 24h sein darf, 

kontrollieren. Ist kein negatives Testergebnis vorhanden, ist dem Sportler die Teilnahme am 

Training zu verweigern.  

Die Möglichkeit eines Selbsttests vor Ort ist möglich, wenn der Teilnehmer einen Selbsttest 

mitbringt und ihn im Beisein der Trainer*in absolviert. Vom Verein werden keine Tests zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

 

 



 

 

• Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung: 

o Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen, die folgende Angaben enthält: Vor- & Zuname sowie 

Zeitraum der Anwesenheit.  

Die Anwesenheitsliste ist im Falle einer Kontaktnachverfolgung der Geschäftsstelle vorzulegen, 

und wird dort mit den notwendigen Daten wie Anschrift und Telefonnummer ergänzt. 

o Luca  

Zur Erleichterung der Kontaktnachverfolgung kann über die Anwesenheitsliste hinaus die 

Dokumentation der Teilnahme per Luca App erfolgen.  

In der Schwimmhalle hängen im Bereich der Umkleiden Luca Barcodes aus. Die Teilnehmer 

werden gebeten, sich dort einzuloggen.  

• Allgemein gilt: 

o Die Sportgruppen sollen konstant zusammengesetzt werden. Die Trainer*innen haben für die 

Gruppeneinteilung und deren Einhaltung Sorge zu tragen.  

o Bei vorliegenden Krankheitssymptomen dürfen die Sportangebote sowie die Sportstätten nicht 

besucht werden.  

o Die Trainer*innen sind angehalten, dies vor jeder Sporteinheit abzufragen und ggf. den 

Teilnehmer von der Sporteinheit auszuschließen bzw. der Sportstätte zu verweisen. 

o Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte, vor allem im Innenbereich, nicht 

gestattet.  

o Die Sportstätten sollen erst kurz vor Trainingsbeginn betreten und unmittelbar nach 

Trainingsende verlassen werden.  

 


